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Haushaltssatzung des Amtes Goldberg-Mildenitz 

für die Haushaltsjahre 2021/2022 
 
Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des 
Amtsausschusses vom 13.09.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde nach 
Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird 
 
 
 
   in 2021 in 2022  

1. im Ergebnishaushalt auf    

  einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.143.200  2.118.700  EUR 
  einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.141.200  2.118.600  EUR 

  ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 
von  

2.000  100  EUR 

      

2. im Finanzhaushalt    

 a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 2.137.500  2.113.000  EUR 
  einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 2.023.900  1.995.500  EUR 

  einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und  
Auszahlungen von 

113.600  117.500  EUR 

      

 
b) 

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit von  

0  71.000  EUR 

  einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit von 

106.300  114.500  EUR 

  einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit von 

-106.300  -43.500  EUR 

 
    
festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

  
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 






